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Dateiausgabe Buchungsdaten (für Betriebsprüfungen)

Gesetzliche Grundlagen in Österreich

Erlass vom 3.7.2000: Zurverfügungstellung von Daten auf Datenträgern gem. §§131 und 132 BAO, jeweils Abs. 3, letzter Satz

1. Dauerhafte Wiedergaben (= Ausdrucke auf Papier) sind auf Datenträgern (CDs, Disketten) zur Verfügung zu stellen

2. Druckdateien/Exportfiles des Auswertungen sind als unformatierter Text (= Text ohne Steuerzeichen mit Ausnahme von Zeilen- und Seitenende) anzufertigen, aufzubewahren und zur Verfügung zu stellen

3. Folgende Exportformate sind zulässig: 

· Textdatei mit fester Feldbreite (einzelne Datenfelder weisen immer die gleiche Breite – ggf. gefüllt mit Leerzeichen auf);  Beispiel:
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Datum

Text


Betrag


31.01.2002
die erste Zeile

125,00


05.02.2003
die zweite Zeile
        25.678,30

· Textdatei mit Trennzeichen  (Trennung der Datenfelder mit einem bestimmten Zeichen – dieses Zeichen darf nicht als Tausenderpunkt, als Komma- oder Datumstrennzeichen verwendet werden) – Beispiele:
Datum;Text;Betrag
31.01.99;die erste Zeile;125,00
05.02.99;die zweite Zeile;25.678,30

Datum;Text;Betrag
31.01.99;"die erste Zeile";125,00
05.02.99;"die zweite Zeile";25.678,30

4. Nicht zulässig sind Bildformate (z.B. PDF-Dateien) und Formate mit Steuerinformationen

und Formatierungen mittels Schlüsselwörter bzw. mit angeschlossenen Parametern (z.B. DIF, HTML, XML)

5. Erstellung der Datenträger spätestens auf Verlangen der Abgabenbehörde

· zum Zeitpunkt des Ausdruckes oder

· zum Zeitpunkt des Verlangens durch die Abgabenbehörde

6. Alle Unterlagen gem. §§ 131 und 132 BAO müssen als Datei ausgegeben werden; Ausgenommen davon sind z.B. Lieferscheine, Rechnungen und Steuererklärungen (z.B. UVA). Die Exportdateien müssen jederzeit vollständig, geordnet und inhaltsgleich wiedergegeben werden können. Bei Einhaltung der Bestimmungen müssen die Originaldatenbestände und die Software bei EDV-Buchführung nach Ausdruck und Ausgabe von Datenträgern nicht weiter zur Verfügung gehalten werden.

Links:

http://www.bmf.gv.at/steuern/weiteresteuern/bundesabgabenordnung/erl03072000.htm
http://www.bmf.gv.at/steuern/weiteresteuern/bundesabgabenordnung/erl131.htm
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